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Pflichtveröffentlichung 
gemäß §§ 27 Abs. 3 Satz 1, 14 Abs. 3 Satz 1  

Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) 

 

 
  

 
 

Ergänzung der Stellungnahme des Vorstandes 
 

der 
 

P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft 
Kreuzberger Ring 56, 65205 Wiesbaden, Deutschland 

 

gemäß § 27 des Wertpapiererwerbs- und  
Übernahmegesetzes 

 

zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot (Barangebot) 
 

der 
 

Argon GmbH & Co. KG 
c/o Carlyle Beratungs GmbH, 

Promenadeplatz 8, 80333 München, Deutschland 
 

an die Aktionäre der P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft 

 

 

Aktien der P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft:  
International Securities Identification Number (ISIN): DE0006913403 

Wertpapierkennnummer (WKN): 691340 
 

Zum Verkauf eingereichte Aktien der P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft:  
ISIN DE000A1DAHT5; WKN A1D AHT 

 
Nachträglich zum Verkauf eingereichte Aktien der P&I Personal & Informatik Aktiengesell-

schaft: ISIN DE000A1DAHU3; WKN A1D AHU
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Die Argon GmbH & Co. KG mit Sitz in München, eingetragen im Handelsregister des Amtgerichts 
München unter HRA 93840 (die „Bieterin“), hat am 22. März 2010 gemäß §§ 29 Abs. 1, 
11 Abs. 1, 14 Abs. 2 und 3 des deutschen Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes („WpÜG“) 
eine Angebotsunterlage im Sinne des § 11 Abs. 1 WpÜG (die „Angebotsunterlage“) für ein freiwil-
liges öffentliches Übernahmeangebot (Barangebot) der Bieterin (das „Angebot“) an die Aktionäre 
der P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft mit Sitz in Wiesbaden, eingetragen im Handels-
register des Amtsgerichts Wiesbaden unter HRB 9110 (die „P&I AG“), veröffentlicht. 

Das Angebot ist gerichtet auf den Erwerb aller auf den Inhaber lautenden Stückaktien der P&I AG 
(ISIN DE0006913403), jeweils mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von EUR 1,00, ein-
schließlich Gewinnanteilsberechtigung ab dem 1. April 2009 (die „P&I-Aktien“ und einzeln die 
„P&I-Aktie“) zu einem Preis von EUR 17,73 je P&I-Aktie.  

Der Vorstand der P&I AG (der „Vorstand“) hat zu dem Angebot am 1. April 2010 eine Stellung-
nahme gemäß § 27 WpÜG (die „Stellungnahme“) abgegeben. 

 

Die Stellungnahme wird wie folgt ergänzt: 

 

Der Vorstand ist ebenso wie die Bieterin der Ansicht, dass der gegenwärtige Ort des ein-
getragenen Sitzes und der Verwaltung der P&I AG in Wiesbaden eine geeignete Lösung 
darstellt. Der Vorstand begrüßt daher die in der Angebotsunterlage getätigte Aussage der 
Bieterin, wonach diese keine Verlegung des Sitzes oder der Verwaltung der P&I AG be-
absichtigt. Ebenso wird vom Vorstand begrüßt, dass die Bieterin keine Absicht zur Ver-
änderung der Standorte wesentlicher Unternehmensteile hat.  

 

Die Ergänzung der Stellungnahme wurde vom Vorstand einstimmig beschlossen. Sie wird ebenso 
wie die Stellungnahme gemäß §§ 27 Abs. 3 Satz 1, 14 Abs. 3 Satz 1 WpÜG durch Bekanntgabe 
im Internet unter der Adresse http://www.pi-ag.com im Bereich „Investor Relations“ und dort im 
Unterverzeichnis „Übernahmeangebot Argon“ sowie durch Hinweisbekanntmachung im elektroni-
schen Bundesanzeiger und Bereithaltung zur kostenlosen Ausgabe am Empfang der P&I AG, 
Kreuzberger Ring 56, 65205 Wiesbaden (Telefon: +49 (0)6117147-267, Telefax: +49 (0)6117147-
367, E-Mail: agranderath@pi-ag.com), veröffentlicht.  

 

Wiesbaden, 9. April 2010 
 
P&I Personal & Informatik Aktiengesellschaft  

 
 

Der Vorstand 


